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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2012/10/0105 E 28. Mai 2013 RS 3

Stammrechtssatz

Vom verantwortlichen Beauftragten eines österreichweit tätigen Lebensmittel-Handelsunternehmens ist im Rahmen

der nach seinen Verhältnissen erforderlichen Sorgfalt zu fordern, sich bei der Rechtsfrage, welches Verhalten eine

einschlägige unionsrechtliche Bestimmung verlangt bzw. verbietet, nicht bloß auf die nicht begründete Auskunft eines

Sachverständigen aus einem naturwissenschaftlichen Fach zu verlassen, sondern sich entsprechend juristisch

fundierte Auskunft einzuholen. Bereits darin, dass dies unterlassen wird, liegt ein fahrlässiges Verhalten.
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